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Erstellung eines Konzepts zur Einführung 

einer ziel- und wirkungsorientierten 

Haushaltsführung 

Kurzzusammenfassung zum Abschlussbericht

Hintergrund 
Basierend auf dem Auftrag des Koalitions-
vertrages, die Wirkungsorientierung des 
Bundeshaushalts nachhaltig zu verbes-
sern, hat das Bundesministerium der Fi-
nanzen Ende 2022 einen Forschungsauf-
trag zur Erstellung eines Konzepts zur 
Fortentwicklung der ziel- und wirkungs-
orientierten Haushaltsführung (zwoH) 
vergeben. 

 

Untersuchungsmethode 
Die Forschungsarbeit verfolgte in zwei 
Untersuchungsphasen einen ganzheitli-
chen und übergreifenden methodischen 
Ansatz, der Forschungs- und Praxisergeb-
nisse zielführend verbindet. Phase I be-
fasste sich mit der Analyse von bestehen-
den Erfolgsmodellen der zwoH, sowie 
dem aktuellen Stand der zwoH im Bun-
deshaushalt. Mittels Auswertung der ent-
sprechenden wissenschaftlichen Fachlite-
ratur, der Recherche internationaler und 
nationaler Fallbeispiele der zwoH, eige-
nen empirischen Analysen sowie Erkennt-
nissen aus qualitativen Interviews mit 

Expert:innen aus Politik und Verwaltung 
wurden so internationale und nationale 
Referenzmodelle der zwoH und eine Sta-
tus-quo Analyse des Bundeshaushalts in 
Bezug auf die zwoH erarbeitet. In Phase II 
wurde, aufbauend auf den analytischen 
Ergebnissen der Phase I, ein Konzept samt 
Implementierungsvorschlägen für eine 
verbesserte zwoH des Bundeshaushalts 
entwickelt und dieses mit einem zentra-
len Dokument zur zwoH, einem Evaluati-
onsleitfaden und einem Musterindikato-
renleitfaden, die Hinweise zur prakti-
schen Umsetzung der Implementierungs-
vorschläge liefern, untersetzt. 
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Ergebnisse 
So zeigte sich, dass die weitere Entwick-
lung einer zwoH im Bundeshaushalt 
durch acht Dimensionen bestimmt ist. 
Diese sind: (i) das Vorliegen einer klaren 
Systemdefinition der zwoH, (ii) die breite 
Unterstützung durch maßgebliche Stake-
holder, (iii) institutionelle und individuelle 
Anreize für wichtige Akteur:innen der 
Haushaltspolitik zur stärkeren Einbezie-
hung von Wirkungsbetrachtungen in die 
Entscheidungsfindung, (iv) die Abdeckung 
der zwoH in der Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung in der öffentlichen Verwaltung, (v) 
die Berücksichtigung der sogenannten 
SMART-Anforderungen an die in der 
zwoH zu verwendende Indikatorik, (vi) die 
digitale und zeitnahe Verfügbarkeit rele-
vanter und zuverlässiger Daten, (vii) ein 
hohes Maß an Evaluationskultur, (viii) die 
Verfügbarkeit von personellen, materiel-
len und infrastrukturellen Ressourcen so-
wie eine hohe Kostentransparenz. Die 
Grunderkenntnis dabei ist, dass eine Re-
form, die nur isoliert einzelne Aspekte 
dieser acht Umfeldbedingungen aufgrei-
fen würde, kaum Aussicht auf Erfolg hat. 

Im Rahmen der Analyse dieser acht Di-
mensionen für den Bundeshaushalt 
konnte festgestellt werden, dass Deutsch-
land in den vergangenen Jahren erste 
Schritte in Richtung einer zwoH unter-
nommen hat, diese aber noch keinem 
ganzheitlichen Ansatz folgen. Der Bund 
hat seit den 2010er-Jahren die zwoH 
durch eine Reihe wichtiger Veränderun-
gen und Innovationen (Top-Down-Ver-
fahren, Spending Reviews, etc.) kontinu-
ierlich fortentwickelt und gestärkt. 
Gleichwohl hat Deutschland nicht zuletzt 
auch im Vergleich mit den zwoH-Pionie-
ren in der OECD immer noch Nachholbe-
darf. So zeigt sich, dass Deutschland regu-
latorisch bereits gut für die Fortentwick-
lung der zwoH aufgestellt ist, selbst wenn 
die praktische Anwendung der entspre-
chenden Normen bisher noch verbesse-
rungswürdig ist. Auch werden zuneh-
mende Digitalisierungsbestrebungen des 
Bundes künftig Möglichkeiten bieten, die 
zwoH digital zu begleiten und zu entwi-
ckeln, wenn alle relevanten Ressorts dazu 
rechtzeitig zusammenarbeiten. Anderer-
seits ist das Prinzip der zwoH in weiten 
Teilen der Verwaltung bisher wenig be-
kannt und damit kaum als Zielvorstellung 
etabliert. Es fehlt hier vor allem an einem 
gemeinsamen Verständnis zur zwoH bei 
der politischen und administrativen Füh-
rung. Inhalte der zwoH sind bisher auch 
noch zu wenig in Aus- und Fortbildung be-
rücksichtigt. Indikatorgestützte Evaluatio-
nen schließlich, die maßgeblich dazu bei-
tragen werden, die Wirkung finanzwirksa-
mer Maßnahmen zu bemessen, sind aktu-
ell noch nicht die Regel, obwohl manche 
Bundesministerien hier bereits zukunfts-
weisende Standards setzen konnten. 

Im Ergebnis wird in 17 Handlungsempfeh-
lungen dargelegt, wie der bestehende 
Nachholbedarf adressiert werden kann. 
Zentral sind hier vor allem die Empfehlun-
gen, 

• ein gemeinsames Bekenntnis der Re-
gierung zur zwoH anzuregen, das die 
Umsetzung ihrer Entwicklung mit ei-
nem starken politischen Signal unter-
stützt; 

• ressortinterne Programmklausuren 
einzuführen, in denen jährlich ent-
schieden wird, wie politische Vorga-
ben in sinnvolle Zielsetzungen über-
setzt und in entsprechende Pro-
gramme überführt werden können; 

• ein zentrales Dokument zu veröffent-
lichen, dass eine einheitliche System-
definition der zwoH sowie deren 
Kerninhalte im Bund etabliert und 
ebenso 

• einen Musterindikatorenleitfaden 
und einen Evaluationsleitfaden zu 
veröffentlichen, die jeweils einen res-
sortübergreifenden Orientierungs-
rahmen zur Erstellung von Indikato-
ren und zur Durchführung von Evalu-
ationen schaffen. 
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